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Vorbemerkungen

Die nachfolgenden Vorschläge basieren auf den Eck-
punkten des Zielmodells, wie sie auf den a.o. Kongres-
sen im Herbst 1999 beschlossen wurden, sowie den
Entscheidungen der GO-ver.di am 9. Juli 2000 zu den
Statuten und zur Budgetierung.

Der vorliegende Entwurf muss wegen fehlender ab-
schließender Vorgaben noch offene Fragen und vor-
läufige Festlegungen enthalten. 

1. Grundsätze

Die Fachbereichsarbeit der ver.di hat zum Ziel, den dif-
ferenzierten fachlichen Bedürfnissen der Mitglieder
gerecht zu werden.

Ungeachtet der eigenverantwortlichen Aufgabenwahr-
nehmung in den Fachbereichen wird es vielfältige Über-
schneidungen und Berührungspunkte mit anderen
Fachbereichen geben. Zur effektiven Interessenvertre-
tung der Mitglieder sind deshalb fachbereichsübergrei-
fende Abstimmungen und Koordinationen geboten.

Daher sind z.B. ständige Arbeitskreise zum Thema Han-
delslogistik mit dem Fachbereich 12, zur Ver- und Ent-
sorgungslogistik mit dem Fachbereich 2 sowie zu
Finanzdienstleistungen mit dem Fachbereich 1 wegen
der Nutzung des Filialnetzes der Deutschen Post AG
durch die Deutsche Postbank AG einzurichten.

2. Geltungsbereich

Der Fachbereich 10 nimmt die Aufgaben gemäß § 46
der Satzung der ver.di für die Mitglieder aus folgenden
Bereichen wahr:

a) Postdienste (einschließlich Bundesanstalt für Post
und Telekommunikation),

b) Speditionen, einschließlich sonstiger Verkehrsver-
mittlung, Frachtvermittlung und Zollspedition,

c) Güterbeförderung im Straßenverkehr,
d) Kurier-, Express- und Paketdienste,
e) Frachtumschlag und Lagerei,
f) Logistik.

Um Zuordnungsfragen einzelner Betriebe und Unter-
nehmen zu lösen, wird eine ständige Clearingstelle  auf
Bundesebene zwischen den Fachbereichen 2, 10, 11
und 12 eingerichtet. Die aus je zwei Vertreter/innen der
Fachbereiche bestehende Clearingstelle entwickelt
einen Kriterienkatalog, anhand dessen die Zuordnun-
gen zu Fachbereichen vorzunehmen sind.

Auf Antrag eines Bundesfachbereichsvorstands wird
die Clearingstelle  tätig und nimmt eine einvernehmliche
Zuordnung strittiger Betriebe und Unternehmen zu den
Fachbereichen 2, 10, 11 und 12 vor. Kommt eine Eini-
gung nicht zustande, entscheidet der Bundesvorstand.
Gegen die Entscheidung des Bundesvorstands kann

der Gewerkschaftsrat angerufen werden. Dieser ent-
scheidet abschließend.

Die Vertreter/innen des Fachbereichs 10 in der Clear-
ingstelle, von denen mindestens eines ehrenamtlich sein
muss, werden vom Bundesfachbereichsvorstand be-
nannt.

3. Aufgaben

Der Fachbereich nimmt die Aufgaben der fachbezoge-
nen mitglieder- und betriebsnahen Interessenvertretung
in den Wirtschaftsbereichen gemäß Ziffer 1 wahr. Dazu
gehören insbesondere die in der Anlage aufgeführten
Aufgaben.

Die Aufgaben werden von den jeweils zuständigen Glie-
derungen des Fachbereichs im Rahmen der Bestim-
mungen dieser Statuten und in Abstimmung mit der
Gesamtorganisation wahrgenommen.

3.1 Tarifpolitik

Die Grundsätze der Tarifpolitik im Fachbereich 10 wer-
den vom Bundesfachbereichsvorstand im Rahmen der
verbindlichen tarifpolitischen Grundsätze der Gesamt-
organisation und der Bundesfachbereichskonferenz
bestimmt.

Die Fachgruppen gestalten im Rahmen dieser Grund-
sätze ihre Tarifpolitik auf den jeweiligen Ebenen.

Die Tarifarbeit im Fachbereich wird von Tarifkommissio-
nen wahrgenommen. Die Tarifkommissionen führen die
Tarifverhandlungen und entscheiden über Tarifforderun-
gen, die Annahme und Ablehnung von Verhandlungser-
gebnissen, über das Scheitern der Verhandlungen nach
Beratung mit dem Bundesfachbereichsvorstand bzw.
den betroffenen Landesbezirksfachbereichsvorständen
sowie den Abschluss und die Kündigung von Tarifver-
trägen. Die Tarifkommissionen sind in ihrer Entschei-
dung eigenständig. Sie sind jedoch an die verbindli-
chen tarifpolitischen Grundsätze der Gesamtorganisa-
tion gebunden. Über Arbeitskampfmaßnahmen und die
Durchführung von Urabstimmungen entscheidet der
Bundesvorstand.

Die Mitglieder der Tarifkommissionen werden je nach
dem Geltungsbereich der abzuschließenden Tarifver-
träge durch die Fachgruppenkonferenzen der entspre-
chenden Ebene oder bei fachgruppenübergreifendem
Geltungsbereich von den Fachbereichskonferenzen der
entsprechenden Ebene gewählt.

Soweit der jeweilige Geltungsbereich abzuschließen-
der Tarifverträge mehrere Fachbereiche berührt, wählt
die zuständige Fachbereichskonferenz die auf den
Fachbereich 10 entfallenden Mitglieder der Tarifkom-
mission.

Die Tarifkommissionen werden durch Fachbereichs-
sekretär/innen der jeweiligen Ebene beraten und beglei-
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tet. Ihnen obliegt die Verhandlungsführung.

Näheres zur Tarifarbeit und Tarifkoordination regelt der
Bundesfachbereichsvorstand auf Grundlage der vom
Gewerkschaftsrat beschlossenen Tarifrichtlinie.

3.2 Beamtenpolitik

Zur Wahrung der spezifischen Interessen der Beamten
im Fachbereich 10, die sich aus dem Bundesbeamten-
gesetz und aus den Regelungen des Postpersonal-
rechtsgesetzes ergeben, wird die Beamtenpolitik im
Rahmen der Richtlinie des Gewerkschaftsrates fach-
bereichsbezogen ausgestaltet.

3.3 Betriebs-, Unternehmens- und Branchen-
politik

Die Grundsätze der Betriebs-, Unternehmens- und
Branchenpolitik werden vom Bundesfachbereichsvor-
stand auf der Grundlage der Beschlüsse der Bundes-
fachbereichskonferenz bestimmt.
Die Fachgruppen gestalten im Rahmen der Grundsät-
ze ihre Betriebs- und Unternehmenspolitik auf den
jeweiligen Ebenen.

Der Bundesfachbereich führt mit Unterstützung der
Landesbezirksfachbereiche Branchenanalysen durch.

Zur Abstimmung fachbereichsübergreifender Fragen
bilden die Bundesfachbereichsvorstände der Fachbe-
reiche 2 (Entsorgung), 10 (Postdienste, Speditionen und
Logistik) und 11 (Verkehr) einen gemeinsamen, paritä-
tisch besetzten 15-köpfigen Koordinationsrat. )

Die Mitglieder des Fachbereichs 10 im Koordinations-
rat, von denen mindestens die Hälfte ehrenamtlich sein
muss, werden auf Vorschlag des Bundesfachbereichs-
vorstands vom Bundesvorstand benannt.

Aufgaben des Koordinationsrates sind

� Abstimmung der gewerkschaftlichen Positionen zu
übergreifenden Fragen der Verkehrspolitik sowie der
diesbezüglichen Öffentlichkeitsarbeit,

� Abstimmung in übergreifenden Fragen der berufli-
chen Interessenvertretung und der Berufsbildungs-
politik sowie der diesbezüglichen Öffentlichkeitsar-
beit,

� einvernehmliche Festlegung der Aufteilung von ver.di
zustehenden Plätzen in internationalen gewerk-
schaftlichen Gremien im Verkehrssektor (ITF/ETF)
und weiteren verkehrspolitischen Einrichtungen und
Organisationen (z. B. Berufsgenossenschaften, Ver-
kehrssicherheitsrat, ACE, GUV) zwischen den drei
Fachbereichen sowie Reihung der Kandidat/innen-
vorschläge und Vorlage zur Entscheidung durch den
Bundesvorstand,

� Planung und Koordination gemeinsamer gewerk-
schaftlicher Aktionen im Verkehrssektor.

Kommt ein Einvernehmen im Koordinationsrat nicht
zustande, entscheidet der Bundesvorstand. Gegen die

Entscheidung des Bundesvorstands kann der Gewerk-
schaftsrat angerufen werden. Dieser entscheidet absch-
ließend.

Der Koordinationsrat gibt sich eine Geschäftsordnung.

3.4 Berufspolitik

Der Fachbereich gestaltet in Zusammenarbeit mit der
Gesamtorganisation die fachbereichsbezogene berufli-
che Interessenvertretung und Berufsbildungspolitik. Er
vertritt die berufspolitischen Interessen der Mitglieder
des Fachbereiches gegenüber berufspolitischen und
berufsfachlichen Gremien.

3.5 Frauen- und Gleichstellungspolitik

Die Verwirklichung der Geschlechterdemokratie und
gleicher Rechte für Frauen und Männer in allen Lebens-
bereichen wie Betrieb, Wirtschaft und Gesellschaft ist
ein wichtiges Politikfeld des Fachbereichs.

3.6 Betreuungsarbeit

Der Bundesfachbereichsvorstand erarbeitet in Ab-
stimmung mit den Landesbezirksfachbereichsvorstän-
den ein Betreuungskonzept, in dem Konzerne und
Unternehmen Betreuungsebenen zugeordnet werden.
In diesem Betreuungskonzept sind Aufgaben und Stan-
dards für die Betreuung sowie Informationsverfahren
verbindlich festzulegen.

Die Betreuung von Konzernen und über eine größere
Fläche verteilten Unternehmen erfolgt durch Betreu-
ungsteams, die in der Regel vom Bundesfachbereichs-
vorstand koordiniert werden. Die jeweiligen betriebli-
chen Interessenvertretungen werden in die Betreuungs-
teams integriert.

Auf der Ebene des Bundesfachbereichs werden Pro-
jektgruppen eingerichtet. Diese erarbeiten Konzepte für
die Erschließung bisher nicht organisierter Betriebe und
deren Betreuungsarbeit. Sie unterstützen die Fachsek-
retär/innen bei der Umsetzung.

4. Organisatorische Gliederung

4.1 Fachgruppen

Der Fachbereich gliedert sich in drei Fachgruppen:

� Postdienste,
� Kurier-, Express- und Paketdienste,
� Speditionen und Logistik.

4.1.1 Fachgruppenarbeit

Alle berufstätigen Mitglieder des Fachbereichs werden
gemäß ihrer Betriebszugehörigkeit einer der drei Fach-
gruppen zugeordnet.
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Die Fachgruppen setzen innerhalb der Fachbereichs-
politik fachgruppenspezifische Schwerpunkte.

4.2 Organe

1.1 Betriebsgruppenversammlungen
1.2 Betriebsgruppenvorstände
1.3 Ortsvereinsversammlungen
1.4 Ortsvereinsvorstände
1.5 Bezirksfachbereichskonferenzen und -ver-

sammlungen
1.6 Bezirksfachbereichsvorstände
1.7 Landesbezirksfachbereichskonferenzen
1.8 Landesbezirksfachbereichsvorstände
1.9 Bundesfachbereichskonferenz
1.10 Bundesfachbereichsvorstand

4.3 Bezirksfachbereich

4.3.1 Räumliche Gliederung

Bezirksfachbereiche können in einem Bezirk oder meh-
reren Bezirken umfassend gebildet werden. Über die
Bildung von Bezirksfachbereichen entscheidet der Lan-
desbezirksfachbereichsvorstand.

4.3.2 Aufgaben

Die wesentlichen Aufgaben des Fachbereichs im Bezirk
ergeben sich aus der Anlage.

4.3.3 Organe

Die Willensbildung der ver.di-Mitglieder im Fachbereich
10 findet in den Bezirken in Fachbereichskonferenzen
oder Fachbereichsversammlungen statt.

4.3.3.1 Bezirksfachbereichskonferenz 
bzw. -versammlung

Die Bezirksfachbereichskonferenz findet grundsätzlich
als Delegiertenversammlung statt. Der Delegierten-
schlüssel wird vom Bezirksfachbereichsvorstand fest-
gelegt.

Die Delegierten der Bezirksfachbereichskonferenz bil-
den entsprechend ihrer jeweiligen Fachgruppenzu-
gehörigkeit gemeinsam die Bezirksfachgruppenkonfe-
renzen. Die Bezirksfachgruppenkonferenzen sind Teil
der Bezirksfachbereichskonferenz.

Frauen müssen mindestens entsprechend ihrem Anteil
an der jeweiligen Mitgliedschaft vertreten sein. Vertre-
ter/innen der Jugend müssen grundsätzlich entspre-
chend ihrem jeweiligen Anteil, mindestens jedoch mit
zwei Mandaten vertreten sein.

Die Bezirksfachbereichskonferenz wird vom Bezirks-
fachbereichsvorstand einberufen. Die Einberufung der
ordentlichen Bezirksfachbereichskonferenz erfolgt
schriftlich oder durch Veröffentlichung unter Angabe
von Ort, Zeit und Tagesordnung mindestens zwei Mona-
te vor dem festgelegten Termin.

Die Bezirksfachbereichskonferenz gibt sich eine Ge-
schäftsordnung.

Die Bezirksfachbereichskonferenz ist beschlussfähig,
wenn mehr als die Hälfte der Delegierten anwesend ist.
Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen
Stimmen gefasst. Stimmenthaltungen gelten als nicht
abgegebene Stimmen. Stimmengleichheit gilt als Ableh-
nung.

Über die Verhandlungen und Beschlüsse der Bezirks-
fachbereichskonferenz ist ein schriftliches Protokoll auf-
zunehmen, das von der/dem Versammlungsleiter/in zu
unterzeichnen ist.

Außerordentliche Bezirksfachbereichskonferenzen kann
der Bezirksfachbereichsvorstand einberufen. Der Be-
zirksfachbereichsvorstand hat eine außerordentliche
Bezirksfachbereichskonferenz einzuberufen, wenn min-
destens ein Drittel der Delegierten der letzten ordentli-
chen Bezirksfachbereichskonferenz dieses beantragen.
Für die Einberufung und Durchführung einer außeror-
dentlichen Bezirksfachbereichskonferenz gelten die
sonstigen Bestimmungen einer ordentlichen Konferenz
entsprechend. Der Bezirksfachbereichsvorstand kann
die Einberufungsfrist verkürzen.

Soweit in Bezirken Mitglieder weder einer Betriebs-
gruppe noch einer Ortsgruppe des Fachbereichs zu-
geordnet werden können, wird in diesen Bezirken eine
Bezirksfachbereichsmitgliederversammlung an Stelle
der Bezirksfachbereichskonferenz durchgeführt. Die
Teilnehmer/innen der Bezirksfachbereichsmitgliederver-
sammlung bilden je nach Fachgruppenzugehörigkeit
die Bezirksfachgruppenversammlungen, die Teil der
Bezirksfachbereichsversammlungen sind. Für die Ein-
berufung und Durchführung der Bezirksfachbereichs-
mitgliederversammlungen gelten die auf die Bezirks-
fachbereichskonferenzen anzuwendenden Bestimmun-
gen entsprechend.

Die Bezirksfachbereichskonferenzen bzw. -versamm-
lungen haben insbesondere folgende Aufgaben:

� Festlegung der Zahl der Mitglieder des ehrenamtli-
chen Bezirksfachbereichsvorstands,

� Wahl der Mitglieder des Bezirksfachbereichsvor-
stands und deren Stellvertreter/innen auf Vorschlag
der Bezirksfachgruppenkonferenzen,

� Wahl der/des Vorsitzenden und der/des stellvertre-
tenden Vorsitzenden,

� Wahl ihrer Delegierten zur Bezirkskonferenz,
� Wahl ihrer Kandidat/innen für den Bezirksvorstand,
� Wahl ihrer Delegierten zur Landesbezirks- und Bun-

desfachbereichskonferenz,
� Wahl ihrer Delegierten zur Landesbezirkskonferenz

und zum Bundeskongress,
� Entgegennahme des Geschäfts- und des Kassen-

berichts des Bezirksfachbereichsvorstands,
� Entlastung des Bezirksfachbereichsvorstands,
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� Entscheidung über Aufträge an den Bezirksfachbe-
reichsvorstand sowie über Anträge an die Landes-
bezirksfachbereichskonferenz, den Landesbezirks-
fachbereichsvorstand, die Bundesfachbereichskon-
ferenz, den Bundesfachbereichsvorstand und an die
Bezirkskonferenz sowie den Bezirksvorstand.

Die Bezirksfachgruppenkonferenzen bzw. -versamm-
lungen innerhalb der Bezirksfachbereichskonferenzen
bzw. -versammlungen haben folgende eigenständigen
Aufgaben:

� Wahl der Mitglieder des Vorstands und der/des Vor-
sitzenden und der/des stellvertretenden Vorsitzen-
den,

� Nominierung ihrer Kandidaten für die Wahl des
ehrenamtlichen Bezirksfachbereichsvorstands und
deren Stellvertreter/innen,

� Nominierung ihrer Kandidaten für die Wahl der/des
Vorsitzenden und der/des stellvertretenden Vor-
sitzenden des Bezirksfachbereichsvorstands,

� Nominierung ihrer Kandidaten für die Wahl ihrer
Delegierten zur Bezirkskonferenz,

� Nominierung ihrer Kandidaten für die Wahl der Kan-
didat/innen für den Bezirksvorstand,

� Nominierung ihrer Kandidaten für die Wahl der Dele-
gierten zur Landesbezirks- und Bundesfachbe-
reichskonferenz,

� Nominierung ihrer Kandidaten für die Wahl der Dele-
gierten zur Landesbezirkskonferenz und zum Bun-
deskongress,

� Entgegennahme des Geschäftsberichts des Bezirks-
fachgruppenvorstands,

� Entscheidung über Aufträge an den Bezirksfach-
gruppenvorstand, den Bezirksfachbereichsvorstand
sowie über Anträge an die Landesbezirksfachbe-
reichskonferenz, den Landesbezirksfachbereichs-
vorstand, die Bundesfachbereichskonferenz, den
Bundesfachbereichsvorstand und an die Bezirks-
konferenz sowie den Bezirksvorstand.

Die Bezirksfachbereichskonferenz bzw. -versammlung
findet jeweils vor der Bezirkskonferenz und vor der Lan-
desfachbereichskonferenz statt.

4.3.3.2 Bezirksfachbereichsvorstand

Der Bezirksfachbereichsvorstand wird von der Bezirks-
fachbereichskonferenz bzw. -versammlung gewählt. Der
Vorstand besteht aus mindestens fünf Mitgliedern. Jede
Fachgruppe muss durch mindestens ein Mitglied im
Vorstand vertreten sein. Sie werden auf Vorschlag der
Bezirksfachgruppenkonferenzen bzw. -versammlungen
gewählt. Dem Vorstand müssen mindestens so viele
Frauen angehören, wie es ihrem Mitgliederanteil im
Bezirksfachbereich entspricht. Es sollen so viele Ver-
treter/innen der Jugend, wie es ihrem Mitgliederanteil im
Bezirksfachbereich entspricht, mindestens jedoch zwei,
dem Vorstand angehören. Sie werden auf Vorschlag
des Fachjugendkreises im Bezirksfachbereich gewählt.
Die Gruppe der Senior/innen kann eine/n Vertreter/in in
den Vorstand entsenden. 

Der Bezirksfachbereichsvorstand nimmt die auf den
Bezirk bezogenen Angelegenheiten seines Fachbe-
reichs gemäß Anlage wahr.

Die Regelungen für die Bezirksfachgruppenvorstände,
wie z.B. Größe und Zusammensetzung, werden durch
die Bezirksfachbereichsvorstände festgelegt.

4.3.4 Betriebsgruppen und Ortsvereine

In den dem Fachbereich zugeordneten Arbeitsstätten
sollen Betriebsgruppen gebildet werden. Mitglieder,
die keiner Betriebsgruppe angehören, sollen einem
Ortsverein ihrer Fachgruppe zugeordnet werden. Wo
dies nicht möglich ist, sollen fachgruppenübergrei-
fende Ortsvereine gebildet. Über die Bildung der jewei-
ligen Gliederungen und den Zuschnitt der Ortsvereine
entscheidet der Bezirksfachbereichsvorstand in Ab-
stimmung mit dem Landesbezirksfachbereichsvor-
stand.

Unter besonderen betrieblichen Voraussetzungen kön-
nen auf Initiative der Mitglieder Betriebsgruppen im
Fachbereich bezirksübergreifend und landesbezirks-
übergreifend gebildet werden. In diesem Fall gelten die
Aufgabenbeschreibung und die Budgetzuweisungs-
regeln wie für Betriebsgruppen im Bezirk. Die Bildung,
Einbindung und Betreuung dieser Betriebsgruppen
erfolgt im Einvernehmen mit dem jeweils zuständigen
Landesbezirksfachbereichsvorstand bzw. dem Bundes-
fachbereichsvorstand. 

In den Bezirken gebildete Betriebsgruppen können zur
Sicherstellung einer einheitlichen betrieblichen Gewerk-
schaftsarbeit gemeinsame Arbeitsausschüsse bilden.
Die Details sind im Einvernehmen mit dem jeweils
zuständigen Landesbezirksfachbereichsvorstand bzw.
dem Bundesfachbereichsvorstand festzulegen.

Die wesentlichen Aufgaben der Betriebsgruppen- und
Ortsvereine ergeben sich aus der Anlage.

Betriebsgruppen- und Ortsvereinsversammlungen

Die Betriebsgruppen- und Ortsvereinsversammlungen
sind grundsätzlich als Vollversammlungen aller Mitglie-
der der jeweiligen Einheit durchzuführen. 

Frauen müssen mindestens entsprechend ihrem Anteil
an der jeweiligen Mitgliedschaft vertreten sein. Vertre-
ter/innen der Jugend müssen grundsätzlich entspre-
chend ihrem jeweiligen Anteil, mindestens jedoch mit
zwei Mandaten vertreten sein.

Aufgaben der Betriebsgruppen- und Ortsvereins-
versammlungen

Die Betriebsgruppen- und Ortsvereinsversammlungen
haben folgende Aufgaben:

� Wahl der Mitglieder des ehrenamtlichen Betriebs-
gruppen- bzw. Ortsvereinsvorstands und deren Stell-
vertreter/innen,
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� Wahl der/des Vorsitzenden und der/des stellvertre-
tenden Vorsitzenden,

� Wahl ihrer Delegierten zur Bezirkskonferenz und zur
Bezirksfachbereichskonferenz, sofern diese nicht
gemäß Ziffer 3.3.4 als Vollversammlung durchge-
führt wird,

� Entgegennahme des Geschäfts- und des Kassen-
berichts des Betriebsgruppen- bzw. Ortsvereinsvor-
stands,

� Entlastung des Betriebsgruppen- bzw. Ortsvereins-
vorstands,

� Entscheidung über Aufträge an den Betriebsgrup-
pen- bzw. Ortsvereinsvorstand im Fachbereich
sowie Anträge an die Ortsvereinsversammlung und
den Ortsvereinsvorstand der Ebene, die Bezirks-
fachgruppenkonferenz, den Bezirksfachgruppenvor-
stand die Bezirksfachbereichskonferenz, den Be-
zirksfachbereichsvorstand, die Bezirkskonferenz,
den Bezirksvorstand, die Landesbezirksfachgrup-
penkonferenzen, die Landesbezirksfachgruppenvor-
stände, die Landesbezirksfachbereichskonferenz,
den Landesbezirksfachbereichsvorstand, die Bun-
desfachgruppenkonferenzen und die Bundesfach-
gruppenvorstände und die Bundesfachbereichskon-
ferenz und den Bundesfachbereichsvorstand,

� Die Betriebsgruppen- und Ortsvereinsversammlun-
gen finden mindestens jeweils vor der Bezirksfach-
gruppenkonferenz bzw. Bezirksfachbereichskonfe-
renz statt.

Betriebsgruppen- und Ortsvereinsvorstände

Die Betriebsgruppen- und Ortsvereinsvorstände wer-
den von den jeweiligen Mitgliederversammlungen ge-
wählt. Die Vorstände bestehen aus mindestens drei Mit-
gliedern. Ihnen müssen mindestens so viele Frauen an-
gehören, wie es ihrem Mitgliederanteil an der jeweili-
gen Gliederung entspricht. Es sollen so viele Vertreter/-
innen der Jugend, wie es ihrem Mitgliederanteil in der
jeweiligen Gliederung entspricht, mindestens jedoch
zwei dem Vorstand angehören. Sie werden auf Vor-
schlag des jeweiligen Fachjugendkreises gewählt. Die
Gruppe der Senior/innen kann eine/n Vertreter/in in den
Vorstand entsenden. Soweit Ortsvereine fachgruppen-
übergreifend organisiert sind, soll jede Fachgruppe
durch mindestens ein Mitglied im Vorstand vertreten
sein.

Die Betriebsgruppen- bzw. Ortsvereinsvorstände neh-
men die auf den Betrieb bzw. den Ortsverein bezogenen
Angelegenheiten des Fachbereichs gemäß Anlage wahr.

4.4 Landesbezirksfachbereich

4.4.1 Räumliche Gliederung

In jedem Landesbezirk der ver.di wird ein Landesbe-
zirksfachbereich gebildet.

4.4.2 Aufgaben

Die wesentlichen Aufgaben des Fachbereichs im Lan-
desbezirk ergeben sich aus der Anlage.

4.4.3 Organe

4.4.3.1 Landesbezirksfachbereichskonferenz

Die Landesbezirksfachbereichskonferenz findet als De-
legiertenversammlung statt. Sie besteht aus den Dele-
gierten der Bezirksfachbereichskonferenzen bzw. Be-
zirksfachbereichsmitgliederversammlungen. Der Dele-
giertenschlüssel wird vom Landesbezirksfachbereichs-
vorstand festgelegt. Die Delegierten der Landesbezirks-
fachbereichskonferenz bilden entsprechend ihrer jewei-
ligen Fachgruppenzugehörigkeit die Landesbezirksfach-
gruppenkonferenzen. Die Landesbezirksfachgruppen-
konferenzen sind Teil der Landesbezirksfachbereichs-
konferenz. 

Frauen müssen mindestens entsprechend ihrem Anteil
an der jeweiligen Mitgliedschaft vertreten sein. Ver-
treter/innen der Jugend müssen grundsätzlich ent-
sprechend ihrem jeweiligen Anteil, mindestens jedoch
mit zwei Mandaten vertreten sein.

Die Landesbezirksfachbereichskonferenz wird vom Lan-
desbezirksfachbereichsvorstand einberufen. Die Ein-
berufung der ordentlichen Landesbezirksfachbereichs-
konferenz erfolgt schriftlich oder durch Veröffentlichung
unter Angabe von Ort, Zeit und Tagesordnung minde-
stens zwei Monate vor dem festgelegten Termin.

Die Landesbezirksfachbereichskonferenz gibt sich eine
Geschäftsordnung.

Die Landesbezirksfachbereichskonferenz ist beschluss-
fähig, wenn mehr als die Hälfte der Delegierten anwe-
send ist. Beschlüsse werden mit der Mehrheit der
abgegebenen Stimmen gefasst. Stimmenthaltungen 
gelten als nicht abgegebene Stimmen. Stimmengleich-
heit gilt als Ablehnung.

Über die Verhandlungen und Beschlüsse der Landesbe-
zirksfachbereichskonferenz ist ein schriftliches Proto-
koll aufzunehmen, das von der/dem Versammlungslei-
ter/in zu unterzeichnen ist.

Außerordentliche Landesbezirksfachbereichskonferen-
zen kann der Landesbezirksfachbereichsvorstand ein-
berufen. Der Landesbezirksfachbereichsvorstand hat
eine außerordentliche Landesbezirksfachbereichskon-
ferenz einzuberufen, wenn mindestens ein Drittel der
Delegierten der letzten ordentlichen Landesbezirksfach-
bereichskonferenz dieses beantragen. Für die Ein-
berufung und Durchführung einer außerordentlichen
Landesbezirksfachbereichskonferenz gelten die son-
stigen Bestimmungen einer ordentlichen Konferenz ent-
sprechend. Der Landesbezirksfachbereichsvorstand
kann die Einberufungsfrist verkürzen.

Zu den Aufgaben und Zuständigkeiten der Landesbe-
zirksfachbereichskonferenz gehören insbesondere:

� Festlegung der Zahl der Mitglieder des ehrenamtli-
chen Landesbezirksfachbereichsvorstands,
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� Wahl der Mitglieder des Landesbezirksfachbereichs-
vorstands und deren Stellvertreter/innen auf Vor-
schlag der Landesbezirksfachgruppenkonferenzen,

� Wahl der Delegierten des Fachbereichs zur Landes-
bezirkskonferenz auf Vorschlag der Landesbezirks-
fachgruppenkonferenzen,

� Wahl der Delegierten zur Bundesfachbereichskonfe-
renz auf Vorschlag der Landesbezirksfachgruppen-
konferenzen,

� Wahl der Delegierten zum Bundeskongress auf Vor-
schlag der Landesbezirksfachgruppenkonferenz,

� Wahl der Vertreter/innen des Fachbereichs oder der
Kandidat/innen im Landesbezirksvorstand,

� Entgegennahme der Geschäftsberichte und des
Kassenberichts des Landesbezirksfachbereichsvor-
stands und des Berichts der Revisionskommission,

� Entlastung des Landesbezirksfachbereichsvor-
stands,

� Entscheidung über Aufträge an den Landesbezirks-
fachbereichsvorstand und über Anträge an die
Bundesfachbereichskonferenz, den Bundesfachbe-
reichsvorstand und an die Landesbezirkskonferenz
sowie den Landesbezirksvorstand.

Die Landesbezirksfachgruppenkonferenzen innerhalb
der Landesbezirksfachbereichskonferenzen haben fol-
gende Aufgaben:

� Wahl eines Vorstands und der/des Vorsitzenden und
der/des stellvertretenden Vorsitzenden,

� Nominierung ihrer Kandidaten für die Wahl des Lan-
desbezirksfachbereichsvorstands und deren Stell-
vertreter/innen,

� Nominierung ihrer Kandidaten für die Wahl der De-
legierten zur Landesbezirkskonferenz,

� Nominierung ihrer Kandidaten für die Wahl der Kan-
didat/innen für den Landesbezirksvorstand,

� Nominierung ihrer Kandidaten für die Wahl der De-
legierten zur Bundesfachbereichskonferenz,

� Nominierung ihrer Kandidaten für die Wahl der De-
legierten zum Bundeskongress,

� Entgegennahme des Geschäftsberichts des Landes-
bezirksfachgruppenvorstands,

� Entscheidung über Aufträge an den Landesbezirks-
fachgruppenvorstand, den Landesbezirksfachbe-
reichsvorstand sowie über Anträge an die Bundes-
fachbereichskonferenz, den Bundesfachbereichs-
vorstand und an die Landesbezirkskonferenz sowie
den Landesbezirksvorstand.

Die Landesbezirksfachbereichskonferenz findet jeweils
vor der Landesbezirkskonferenz und der Bundesfach-
bereichskonferenz statt. 

4.4.3.2 Landesbezirksfachbereichsvorstand

Der Landesbezirksfachbereichsvorstand wird von der
Landesbezirksfachbereichskonferenz gewählt. Der Vor-
stand besteht aus mindestens neun Mitgliedern. Jede
Fachgruppe muss durch mindestens zwei Mitglieder im
Vorstand vertreten sein. Sie werden auf Vorschlag der
Landesbezirksfachgruppenkonferenzen gewählt. Dem
Vorstand müssen mindestens so viele Frauen ange-

hören, wie es ihrem Mitgliederanteil im Bezirksfachbe-
reich entspricht. Dem Vorstand sollen so viele Vertre-
ter/innen der Jugend, wie es ihrem Mitgliederanteil im
Bezirksfachbereich entspricht, mindestens jedoch zwei,
angehören. Sie werden auf Vorschlag des Fachjugend-
kreises im Landesbezirksfachbereich gewählt. Die
Gruppe der Senior/innen können eine/n Vertreter/in in
den Vorstand entsenden.

Der Landesbezirksfachbereichsvorstand nimmt die auf
den Landesbezirk bezogenen Angelegenheiten seines
Fachbereichs gemäß Anlage in Zusammenarbeit mit
dem/der Landesbezirksfachbereichsleiter/in wahr.

Der Landesbezirksfachbereichsvorstand schlägt in
Abstimmung mit den Landesbezirksfachgruppenvor-
ständen die/den hauptamtliche/n Landesbezirksfach-
bereichsleiter/in zur Bestellung für die Dauer von vier
Jahren durch den Bundesvorstand nach Abstimmung
mit dem Bundesfachbereichsvorstand vor.

Der Landesbezirksfachbereichsvorstand kann einen aus
maximal fünf Vorstandsmitgliedern bestehenden Ge-
schäftsführenden Landesbezirksfachbereichsvorstand
wählen. Näheres bestimmt die vom Landesbezirksfach-
bereichsvorstand zu beschließende Geschäftsordnung
des Landesbezirksfachbereichs.

Die Regelungen für die Landesbezirksfachgruppenvor-
stände, wie z. B. Größe und Zusammensetzung, werden
durch die Landesbezirksfachbereichsvorstände festgelegt.

4.5 Bundesfachbereich

4.5.1 Aufgaben

Die wesentlichen Aufgaben des Fachbereichs im Bund
ergeben sich aus der Anlage.

4.5.2 Organe

4.5.2.1 Bundesfachbereichskonferenz

Die Bundesfachbereichskonferenz findet als Delegier-
tenversammlung statt. Sie besteht aus den Delegierten
der Landesbezirksfachbereichskonferenzen. Die Dele-
gierten der Bundesfachbereichskonferenz bilden ent-
sprechend ihrer jeweiligen Fachgruppenzugehörigkeit
gemeinsam die Bundesfachgruppenkonferenzen. Die
Bundesfachgruppenkonferenzen sind Teil der Bundes-
fachbereichskonferenz. 
Frauen müssen mindestens entsprechend ihrem Anteil
an der jeweiligen Mitgliedschaft vertreten sein. Vertre-
ter/innen der Jugend müssen grundsätzlich entspre-
chend ihrem jeweiligen Anteil, mindestens jedoch mit
zwei Mandaten vertreten sein.

Die Bundesfachbereichskonferenz wird vom Bundes-
fachbereichsvorstand einberufen. Die Einberufung der
ordentlichen Bundesfachbereichskonferenz erfolgt
schriftlich oder durch Veröffentlichung unter Angabe
von Ort, Zeit und Tagesordnung mindestens zwei Mo-
nate vor dem festgelegten Termin.
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Die Bundesfachbereichskonferenz gibt sich eine Ge-
schäftsordnung.

Die Bundesfachbereichskonferenz ist beschlussfähig,
wenn mehr als die Hälfte der Delegierten anwesend ist.
Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen
Stimmen gefasst. Stimmenthaltungen gelten als nicht
abgegebene Stimmen. Stimmengleichheit gilt als Ab-
lehnung.

Über die Verhandlungen und Beschlüsse der Bundes-
fachbereichskonferenz ist ein schriftliches Protokoll auf-
zunehmen, das von der/dem Versammlungsleiter/in zu
unterzeichnen ist.

Außerordentliche Bundesfachbereichskonferenzen kann
der Bundesfachbereichsvorstand einberufen. Der Bun-
desfachbereichsvorstand hat eine außerordentliche
Bundesfachbereichskonferenz einzuberufen, wenn min-
ein Drittel der Delegierten der letzten ordentlichen
Bundesfachbereichskonferenz dieses beantragen. Für
die Einberufung und Durchführung einer außerordent-
lichen Bundesfachbereichskonferenz gelten die sonsti-
gen Bestimmungen einer ordentlichen Konferenz ent-
sprechend. Der Bundesfachbereichsvorstand kann die
Einberufungsfrist verkürzen.

Die Bundesfachbereichskonferenz soll etwa 250 Dele-
gierte umfassen. Der Bundesfachbereichsvorstand legt
den Delegiertenschlüssel für die Bundesfachbereichs-
konferenz unter Beachtung einer angemessenen Be-
rücksichtigung der Repräsentanz der Fachgruppen in
den jeweiligen Landesbezirken fest.

Zu den Aufgaben und Zuständigkeiten der Bundesfach-
bereichskonferenz gehören insbesondere:

� Festlegung der Grundsätze der Gewerkschaftspoli-
tik im Fachbereich,

� Festlegung der Zahl der Mitglieder des ehrenamtli-
chen Bundesfachbereichsvorstands,

� Wahl der Mitglieder des Bundesfachbereichsvor-
stands und deren Stellvertreter/innen auf Vorschlag
der Bundesfachgruppenkonferenzen,

� Wahl ihrer Delegierten zum Bundeskongress,
� Wahl des/der Leiters/in des Fachbereichs und Nomi-

nierung desselben als Mitglied des Bundesvor-
stands,

� Nominierung der Mitglieder des Fachbereichs im
Gewerkschaftsrat,

� Entgegennahme des Geschäftsberichts und sonsti-
ger für die Bundesfachbereichskonferenz satzungs-
rechtlich vorgesehener Berichte,

� Entscheidung über Aufträge an den Bundesfachbe-
reichsvorstand sowie über Anträge an den Bundes-
vorstand, den Gewerkschaftsrat und den Bundes-
kongress.

Die Bundesfachgruppenkonferenzen innerhalb der Bun-
desfachbereichskonferenzen haben folgende Aufgaben:

� Wahl eines Vorstands und der/des Vorsitzenden und
der/des stellvertretenden Vorsitzenden,

� Nominierung ihrer Kandidaten für die Wahl des Bun-
desfachbereichsvorstands,

� Vorschlag zur Nominierung von Mitgliedern des
Fachbereichs im Gewerkschaftsrat,

� Nominierung einer/s Kandidatin/en für die Wahl
des/der Leiters/in des Fachbereichs, sofern ein ent-
sprechender Antrag befürwortet wird,

� Nominierung ihrer Kandidaten für die Wahl ihrer
Delegierten zum Bundeskongress,

� Entgegennahme des Geschäftsberichts des Landes-
bezirksfachgruppenvorstands,

� Entscheidung über Aufträge an den Bundesfach-
gruppenvorstand, den Bundesfachbereichsvor-
stand sowie über Anträge an den Bundesvorstand,
den Gewerkschaftsrat und an den Bundeskongress.

Die Bundesfachbereichskonferenz findet vor jedem
Bundeskongress statt.

4.5.2.2 Bundesfachbereichsvorstand

Der Bundesfachbereichsvorstand wird von der Bundes-
fachbereichskonferenz gewählt. Der Vorstand besteht
aus mindestens neun Mitgliedern. Jede Fachgruppe
muss durch mindestens zwei Mitglieder im Vorstand
vertreten sein. Die Vertreter/innen der Fachgruppen wer-
den auf Vorschlag der Bundesfachgruppenkonferenzen
gewählt. Dem Vorstand müssen mindestens so viele
Frauen angehören, wie es ihrem Mitgliederanteil im Bun-
desfachbereich entspricht. Dem Vorstand sollen so vie-
le Vertreter/innen der Jugend, wie es ihrem Mitglieder-
anteil im Bundesfachbereich entspricht, mindestens
jedoch zwei, angehören. Sie werden auf Vorschlag des
Fachjugendkreises im Bundesfachbereich gewählt. Die
Gruppe der Senior/innen können eine/n Vertreter/in in
den Vorstand entsenden.

Der Bundesfachbereichsvorstand nimmt die auf den
Bund bezogenen Angelegenheiten seines Fachbe-
reichs gemäß Anlage in Zusammenarbeit mit dem/der
Bundesfachbereichsleiter/in wahr.

Der/die hauptamtliche Bundesfachgruppenleiter/in wird
vom Bundesfachgruppenvorstand und nach Abstim-
mung mit dem Bundesfachbereichsvorstand vom Bun-
desvorstand für die Dauer von 4 Jahren bestellt.

Der Bundesfachbereichsvorstand wählt aus seiner Mit-
te ein ehrenamtliches Präsidium. Näheres bestimmt die
vom Bundesfachbereichsvorstand zu beschließende
Geschäftsordnung des Bundesfachbereichs.

Die Regelungen für die Bundesfachgruppenvorstände,
wie z.B. Größe und Zusammensetzung, werden im Übri-
gen durch den Bundesfachbereichsvorstand festgelegt.
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4.6 Gruppenvertretung

4.6.1 Arbeiter/innen

Zur Bearbeitung spezifischer fachbereichsbezogener
Fragestellungen der Arbeiter/innen kann der Fachbe-
reichsvorstand der jeweiligen Ebene Arbeitsgruppen
oder Projekte einrichten.

4.6.2 Beamt/innen

Zur Bearbeitung spezifischer fachbereichsbezogener
Fragestellungen der Beamte/innen kann der Fachbe-
reichsvorstand der jeweiligen Ebene Arbeitsgruppen
oder Projekte einrichten.

4.6.3 Angestellte

Zur Bearbeitung spezifischer fachbereichsbezogener
Fragestellungen der Angestellten kann der Fach-
bereichsvorstand der jeweiligen Ebene Arbeitsgruppen
oder Projekte einrichten.

4.6.4 Freie und Nicht-Betriebsgebundene

Zur Bearbeitung spezifischer fachbereichsbezogener
Fragestellungen von Freien und Nicht-Betriebsgebun-
denen kann der Fachbereichsvorstand der jeweiligen
Ebene Arbeitsgruppen oder Projekte einrichten.

4.6.5 Frauen- und Gleichstellungspolitik

Die Verwirklichung der Geschlechterdemokratie und
gleicher Rechte für Frauen und Männer in allen Lebens-
bereichen, wie Betrieb, Wirtschaft und Gesellschaft, ist
ein wichtiges Politikfeld des Fachbereichs.

Zur Umsetzung der Frauen- und Gleichstellungspolitik
im Fachbereich sind verbindliche Strukturen für Frauen-
und Gleichstellungspolitik mit geregelten Rechten ein-
zurichten. Über deren Arbeitsformen entscheiden die
Frauen im Fachbereich selbst. Das Nähere zur Frauen-
und Gleichstellungspolitik regelt eine vom Gewerk-
schaftsrat auf Vorschlag des Bundesfrauenrates erlas-
sene Richtlinie. 

Zur Durchführung der Frauen- und Gleichstellungspo-
litik werden im Rahmen der jeweiligen Unterbudgets
des Fachbereiches Mittel bereitgestellt.

4.6.6 Jugend

Die Jugend erhält die Möglichkeit, auf allen Ebenen des
Fachbereichs und der Fachgruppen Fachkreise einzu-
richten. 

Auf Antrag der Jugend werden zur Durchführung der
Jugendarbeit im Rahmen der jeweiligen Unterbudgets
des Fachbereiches Mittel bereitgestellt.

4.6.7 Senior/innen

Auf Ortsebene des Fachbereichs ist Senior/innenarbeit
zu erhalten bzw. zu ermöglichen. Dafür werden aus dem
Unterbudget der jeweiligen Bezirksfachbereiche ange-
messene Sachmittel bereitgestellt.

4.6.8 Schwerbehinderte

Zur Bearbeitung spezifischer fachbereichsbezogener
Fragestellungen der Schwerbehinderten kann der Fach-
bereichsvorstand der jeweiligen Ebene Arbeitsgruppen
oder Projekte einrichten.

4.6.9 Arbeitslose

Die Bezirksfachbereiche können Arbeitskreise für ar-
beitslose Mitglieder des Fachbereiches zur Bearbei-
tung fachbereichsspezifischer Fragestellungen im
Zusammenhang mit Arbeitslosigkeit einrichten.

5. Budgetierung

5.1 Personalbudget

Das Unterbudget des Fachbereichs für Personalkosten
wird zur Optimierung der Betreuungsarbeit im Fachbe-
reich abweichend von den Grundsätzen der Budgetie-
rungsrichtlinie verteilt.

Das Personalbudget des Fachbereiches verteilt sich auf
die Ebenen in einem Verhältnis von sechs Prozent für
die Bundesebene und 24 Prozent für die Planungsein-
heit aus Landesbezirk und Bezirken.

Der Bundesfachbereichsvorstand überprüft nach der
Startphase (2007), ob eine Personalmittelverschiebung
zur Bundesebene im Fachbereich weiterhin notwendig ist.

5.2 Sachmittelbudget

Das Budget für Sachmittel des Fachbereiches verteilt
sich auf die Ebenen in einem Verhältnis von vier Pro-
zent  für die Bundesebene und 8,5 Prozent für die Pla-
nungseinheit aus Landesbezirk und Bezirken.

Zwischen den Budgetierungsebenen (Landesbezirks-
fachbereich/Bezirksfachbereich bzw. Bundesfach-
bereich) können Sachkostenerstattungen im Umlage-
verfahren vereinbart werden.

Zur Durchführung ihrer Aufgaben stehen den Betriebs-
gruppen und Ortsvereinen vier Prozent der jeweiligen
Beitragseinnahmen zu. Die erforderlichen Mittel wer-
den durch Umwidmung von Personalkosten in Sach-
kosten aus dem Gemeinschaftsbudget des Landesbe-
zirksfachbereichs und seiner Bezirksfachbereiche
bereitgestellt. Die Entscheidung hierüber trifft der
Landesfachbereichsvorstand in Abstimmung mit den
jeweiligen Bezirksfachbereichsvorständen.
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6. Personal

Die fachliche Personalsteuerung und -planung erfolgt
für den Bundesfachbereich durch die/den Bundes-
fachbereichsleiter/in oder durch eine/n von ihr/ihm
Beauftragte/n. Für den Landesbezirks- und Bezirks-
fachbereich nimmt diese Funktion die/der Landes-
fachbereichsleiter/in wahr.

7. Übergangsregelungen

Diese Fachbereichsstatuten haben über den zweiten
Bundeskongress von ver.di hinaus Gültigkeit.

Die bisher in der DPG vorhandenen Rechte der Be-
triebsverwaltungen zum Eröffnen, Führen und Schließen
von Konten für ihre Finanzmittel bleiben erhalten.

Dies gilt insbesondere für alle bisherigen Betriebs-
verwaltungen, die in ver.di Organe der Fachbereiche auf
betrieblicher und örtlicher Ebene bilden.

Diese Regelung gilt bis zu einer abweichenden Rege-
lung auch über den Zeitpunkt des zweiten ordentlichen
Kongresses hinaus.

Im Übrigen gelten die fachbereichsspezifischen Über-
gangsbestimmungen aus der Satzung.

Aufgaben
des Fachbereichs Postdienste, Speditionen und
Logistik und ihre Zuordnung zu den Ebenen

1. Mitgliederwerbung

Bund
� Bereitstellung von Werbematerial für die Mitglieder-

werbung, Koordination von Werbeaktionen und zent-
rale Aufbereitung relevanter Daten 

Landesbezirk
� Regionale Koordination von Werbeaktionen und

regionale Aufbereitung relevanter Daten
� Unterstützung der Mitgliederwerbung in den Be-

zirken

Bezirk
� Mitgliederwerbung sowie Beratung und Unter-

stützung der örtlichen/betrieblichen Werber/innen

Ort/Betrieb
� Durchführung der Mitgliederwerbung

2. Beratung und Unterstützung der Mitglieder
sowie Mitgliederkontakte

Landesbezirk
� Beratung von Mitgliedern in Einzelfällen in Abstim-

mung mit den zuständigen Bezirken

Bezirk
� Beratung und Unterstützung der Mitglieder in Ab-

stimmung mit den örtlichen/betrieblichen Gliede-
rungen

Ort/Betrieb
� Beratung und Unterstützung der Mitglieder

3. Projekte zur Erschließung bisher nicht 
organisierter Betriebe

Bund
� Entwicklung von Konzepten zur Erschließung von

Betrieben, zum Aufbau gewerkschaftlicher und be-
triebsrätlicher Strukturen sowie deren Umsetzung
unter Einbeziehung der Landesbezirksfachbereiche
und Bezirksfachbereiche 

Landesbezirk
� Unterstützung der Projekte auf Ebene des Landes-

bezirksfachbereichs

Bezirk
� Unterstützung der Projekte auf Ebene der Bezirks-

fachbereiche
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4. Branchenpolitik, national und international

Bund
� Entwicklung von Handlungskonzepten für die Be-

triebs-, Unternehmens- und Branchenpolitik, deren
Durchführung auf Bundesebene und regionale Koor-
dination sowie Analyse und Bewertung relevanter
Entwicklungen und Branchentrends

� Zusammenarbeit in fachbereichspezifischen Fragen
mit verwandten Gewerkschaften auf nationaler und
internationaler Ebene

� Durchführung der Verhandlungen zu branchenpoli-
tischen EU-Vereinbarungen

Landesbezirk
� Regionale Durchführung der Betriebs- und Bran-

chenpolitik (Strukturpolitik) auf der Grundlage 
zentraler Handlungskonzepte

Bezirk
� Bezirkliche Betriebs-, Unternehmens- und Branchen-

politik und Umsetzung zentraler Handlungskonzepte

5. Betriebs-, Unternehmens- und 
Konzernbetreuung

Bund
� Entwicklung von Konzepten für die Betriebs-, Un-

ternehmens- und Konzernbetreuung und Koordina-
tion der regionalen Durchführung

� Betreuung von Unternehmen und Konzernen von
zentraler/strategischer Bedeutung unter Einbezie-
hung von Landesbezirken und Bezirken in Betreu-
ungsteams 

Landesbezirk
� Betreuung in der Region ansässiger Unternehmen

sowie von Konzernen und landesbezirksübergrei-
fenden Unternehmen in Absprache mit dem Bun-
desfachbereich und Mitarbeit in Betreuungsteams

� Unterstützung der Bezirke in der betriebs- und
Unternehmensbetreuung

Bezirk
� Betriebsbetreuung
� Konzern- und Unternehmensbetreuung in Abspra-

che mit dem Bundes- und Landesbezirksfachbereich

6. Beamtenpolitik

Bund
� Entwicklung und Durchführung der fachbereichsbe-

zogenen Beamtenpolitik

Landesbezirk
� Durchführung der fachbereichsbezogenen Beamten-

politik

Bezirk
� Durchführung der fachbereichsbezogenen Beam-

tenpolitik

7. Tarifpolitik, national und international

Bund
� Entwicklung branchenpolitischer Grundsätze zur

Tarifpolitik
� Koordination der regionalen Tarifpolitik
� Aufbereitung tarifpolitischer Schwerpunktthemen
� Durchführung der Verhandlungen von Haustarifver-

trägen bei zentraler/strategischer Bedeutung
� Durchführung der Verhandlungen bundesweit gel-

tender Tarifverträge
� Durchführung der Verhandlungen zu tarifpolitischen

EU-Vereinbarungen und internationalen Tarifver-
trägen

� Bildung und Betreuung von Tarif- und Verhandlungs-
kommissionen

� Besetzung fachbereichs- und landesbezirksüber-
greifender Tarifkommissionen

� Koordination der Tarifpolitik mit der Gesamtorgani-
sation

� Koordination der Tarifpolitik mit den Fachbereichen
1, 2, 11 und 12 im Rahmen der Vorgaben der Ge-
samtorganisation

Landesbezirk
� Durchführung von Verhandlungen zu Haustarifver-

trägen soweit diese Aufgabe nicht vom Bundesfach-
bereich wahrgenommen wird

� Durchführung von Verhandlungen regional gelten-
der Tarifverträge

� Bildung regionaler Tarifkommissionen
� Besetzung regionaler fachbereichsübergreifender

Tarifkommissionen

Bezirk
� Unterstützung der örtlichen/betrieblichen Ebene bei

der Schaffung von Grundlagen und Voraussetzungen
für aktive Tarifpolitik und deren praktische Umsetzung

� Umsetzung der Tarifpolitik des Fachbereichs

Ort/Betrieb
� Schaffung von Grundlagen und Voraussetzungen für

aktive Tarifpolitik und deren praktische Umsetzung

8. Wahrnehmung der Aufgaben in der 
Unternehmensmitbestimmung

Bund
� Aufstellen von zentralen Richtlinien für die Beset-

zung und Betreuung von Arbeitnehmervertreter/-
innen in Aufsichtsräten im Fachbereich

� Umsetzung der Richtlinie auf Bundesebene

Landesbezirk
� Umsetzung der Richtlinie zur Besetzung und Betreu-

ung von Arbeitnehmervertreter/innen in Aufsichtsrä-
ten auf regionaler Ebene

Bezirk
� Umsetzung der Richtlinie zur Besetzung und Betreu-

ung von Arbeitnehmervertreter/innen in Aufsichts-
räten auf bezirklicher Ebene
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9. Politische Grundsatzfragen

Bund
� Entwicklung von Konzepten zu fachbereichsbezo-

genen politischen Grundsatzfragen in Zusammen-
arbeit mit der Gesamtorganisation und deren Um-
setzung auf Bundesebene sowie Koordination der
diesbezüglichen Aktivitäten des Fachbereichs auf
Landesbezirksebene

Landesbezirk
� Mitwirkung bei der Entwicklung von Konzepten zu

fachbereichsbezogenen politischen Grundsatzfragen
sowie deren regionale Umsetzung

Bezirk
� Mitwirkung an der Willensbildung zu fachbereichs-

bezogenen politischen Grundsatzfragen und Um-
setzung zentraler Konzepte

10. Ordnungspolitik

Bund
� Entwicklung fach- und ordnungspolitischer Konzep-

te in Zusammenarbeit mit der Gesamtorganisation
und Koordination mit den Fachbereichen 2, 9, 11
und 12 sowie Lobbyarbeit auf nationaler und inter-
nationaler Ebene ggf. in Kooperation mit weiteren
Fachbereichen

Landesbezirk
� Regionale Durchführung fach- und ordnungspoliti-

scher Lobbyarbeit im Rahmen der zentralen Kon-
zepte, ggf. in Kooperation mit weiteren Fachberei-
chen im Landesbezirk

Bezirk
� Bezirkliche fach- und ordnungspolitische Lobby-

arbeit

Ort/Betrieb
� Örtliche fachpolitische Lobbyarbeit

11. Einflussnahme auf die Gestaltung des 
Gefahrgutrechts

Bund
� Entwicklung von Konzepten zur Einflussnahme auf

die Gestaltung des nationalen und internationalen
Gefahrgutrechts in Zusammenarbeit mit der Ge-
samtorganisation und deren Umsetzung auf natio-
naler und internationaler Ebene sowie Koordination
der diesbezüglichen Aktivitäten des Fachbereichs
auf Landesbezirksebene

Landesbezirk
� Mitwirkung bei der Entwicklung von Konzepten zur

Einflussnahme auf die Gestaltung des Gefahrgut-
rechts sowie deren regionale Umsetzung

12. Frauen- und Gleichstellungspolitik

Bund
� Entwicklung von Konzepten der fachbereichsbezo-

genen Frauen- und Gleichstellungspolitik sowie
deren Umsetzung auf Bundesebene

Landesbezirk
� Mitwirkung bei der Entwicklung von Konzepten der

fachbereichsbezogenen Frauen- und Gleichstel-
lungspolitik sowie deren regionale Umsetzung

Bezirk
� Mitwirkung an der Willensbildung zur fachbereichs-

bezogenen Frauen- und Gleichstellungspolitik so-
wie deren bezirkliche Umsetzung

Ort/Betrieb
� Mitwirkung an der Willensbildung zur fachbereichs-

bezogenen Frauen- und Gleichstellungspolitik so-
wie deren örtliche/betriebliche Umsetzung

13. Jugendarbeit

Bund
� Entwicklung von Konzepten für die fachbereichsbe-

zogene Jugendarbeit in Zusammenarbeit mit der
Gesamtorganisation und deren Umsetzung auf Bun-
desebene

Landesbezirk
� Durchführung der fachbereichsbezogenen Jugend-

arbeit in Abstimmung mit der Gesamtorganisation
auf Landesbezirksebene

Bezirk
� Mitwirkung an der Willensbildung zur fachbereichs-

bezogenen Jugendarbeit und deren Durchführung
in Abstimmung mit der Gesamtorganisation auf
Bezirksebene

Ort/Betrieb
� Mitwirkung an der Willensbildung zur fachbereichs-

bezogenen Jugendarbeit und deren Durchführung
in Abstimmung mit dem Bezirksfachbereich auf ört-
licher/-betrieblicher Ebene

14. Senior/innenarbeit

Bund
� Durchführung der fachbereichsbezogenen Se-

nior/innenarbeit auf Bundesebene

Landesbezirk
� Durchführung der fachbereichsbezogenen Se-

nior/innenarbeit auf regionaler Ebene

Bezirk
� Durchführung der fachbereichsbezogenen Se-

nior/innenarbeit auf bezirklicher Ebene
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Ort/Betrieb
� Durchführung der fachbereichsbezogenen Se-

nior/innenarbeit auf betrieblicher/örtlicher Ebene

15. Behindertenarbeit

Bund
� Durchführung der fachbereichsbezogenen Behin-

dertenarbeit auf Bundesebene

Landesbezirk
� Durchführung der fachbereichsbezogenen Behin-

dertenarbeit auf regionaler Ebene

Bezirk
� Durchführung der fachbereichsbezogenen Behin-

dertenarbeit auf bezirklicher Ebene

Ort/Betrieb
� Durchführung der fachbereichsbezogenen Behin-

dertenarbeit auf betrieblicher/örtlicher Ebene

16. Berufs- und Statusgruppenarbeit

Bund
� Durchführung der fachbereichsbezogenen Berufs-

und Statusgruppenarbeit auf Bundesebene

Landesbezirk
� Durchführung der fachbereichsbezogenen Berufs-

und Statusgruppenarbeit auf regionaler Ebene

Bezirk
� Durchführung der fachbereichsbezogenen Berufs-

und Statusgruppenarbeit auf bezirklicher Ebene

Ort/Betrieb
� Durchführung der fachbereichsbezogenen Berufs-

und Statusgruppenarbeit auf betrieblicher/örtlicher
Ebene

17. Beratung und Unterstützung der 
Betriebs- und Ortsgruppen

Bund
� Entwicklung von Rahmenkonzepten zur Unterstüt-

zung von Betriebsgruppen

Landesbezirk
� Unterstützung der Orts- und Betriebsgruppenarbeit

der Bezirke

Bezirk
� Unterstützung von Orts- und Betriebsgruppen

Ort/Betrieb
� Vorbereiten von Betriebsrats-, Jugend- und Auszu-

bildendenvertreterwahlen sowie Benennen von Per-
sonenvorschlägen für die Teilnahme an überbe-
trieblichen gewerkschaftlichen Bildungsmaßnahmen
unter Berücksichtigung von Vorschlägen der Ver-
trauensleute

18. Beratung und Unterstützung der 
Vertrauensleute

Bund
� Entwicklung von Konzepten für die Vertrauensleute-

arbeit

Landesbezirk
� Durchführung regionaler Aktivitäten zur Förderung

der Vertrauensleutearbeit

Bezirk
� Beratung und Unterstützung der Vertrauensleute

Ort/Betrieb
� Beratung und Unterstützung der Vertrauensleute

19. Beratung und Vertretung freier und nicht
betriebsgebundener Mitglieder

Bund
� Entwicklung von Konzepten für die Beratung und

Vertretung freier und nicht betriebsgebundener Mit-
glieder und deren Umsetzung auf Bundesebene

Landesbezirk
� Beratung und Vertretung freier und nicht betriebs-

gebundener Mitglieder auf der Grundlage der Kon-
zepte des Bundesfachbereichs

Bezirk
� Beratung und Vertretung freier und nicht betriebs-

gebundener Mitglieder in Abstimmung mit dem Lan-
desbezirksfachbereich

20. Berufliche Interessenvertretung und 
Berufsbildungspolitik

Bund
� Entwicklung und Umsetzung von Konzepten für die

berufliche Interessenvertretung und Berufsbildungs-
politik in Zusammenarbeit mit der Gesamtorgani-
sation 

Landesbezirk
� Regionale Durchführung der beruflichen Interessen-

vertretung und Berufsbildungspolitik auf der Grund-
lage der zentralen Konzepte des Bundesfachbe-
reichs in Abstimmung mit der Gesamtorganisation
auf Landesebene
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21. Gewerkschaftliche Bildungsarbeit

Bund
� Entwicklung von Konzepten für die fachbereichsbe-

zogene Bildungsarbeit und Durchführung zentraler
Maßnahmen

Landesbezirk
� Durchführung regionaler fachbereichsbezogener Bil-

dungsarbeit auf Grundlage der zentralen Konzepte
des Bundesfachbereichs

Bezirk
� Durchführung bezirklicher fachbereichsbezogener

Bildungsarbeit in Abstimmung mit dem Landesbe-
zirksfachbereich

Ort/Betrieb
� Durchführung betrieblicher und örtlicher fachbe-

reichsbezogener Bildungsarbeit

22. Öffentlichkeitsarbeit

Bund
� Konzeptionelle Gesamtverantwortung für die fach-

bereichsbezogene Öffentlichkeitsarbeit sowie Ent-
wicklung von Richtlinien für die Öffentlichkeitsarbeit
der Ebenen im Fachbereich

Landesbezirk
� Fachbereichsbezogene Öffentlichkeitsarbeit im Lan-

desbezirk im Rahmen der Richtlinien des Bundes-
vorstands und in Abstimmung mit dem Bundesfach-
bereich

Bezirk
� Fachbereichsbezogene Öffentlichkeitsarbeit im Be-

zirk im Rahmen der Richtlinien des Bundesvor-
stands und in Abstimmung mit dem Landesbezirks-
fachbereich

23. Mobilisierung

Bund
� Entwicklung fachbereichsbezogener Mobilisierungs-

konzepte sowie Planung und Koordination zentra-
ler Maßnahmen fachbereichsbezogener Mobilisie-
rung

Landesbezirk
� Koordination der fachbereichsbezogenen Mobilisie-

rung in den Bezirken

Bezirk
� Fachbereichsbezogene Mobilisierung in den Bezir-

ken

Ort/Betrieb
� Fachbereichsbezogene Mobilisierung auf Betriebs-

und Ortsebene

24. Aktionen

Bund
� Zentrale Planung fachbereichsbezogener nationaler

und internationaler Aktionen sowie Koordination und
Unterstützung ihrer regionalen Durchführung

Landesbezirk
� Planung regionaler fachbereichsbezogener Aktionen

in Abstimmung mit dem Fachbereich im Bund
� Unterstützung bezirklicher fachbereichsbezogener

Aktionen

Bezirk
� Planung bezirklicher Aktionen in Abstimmung mit

dem Fachbereich im Landesbezirk
� Durchführung zentraler, regionaler und bezirklicher

Aktionen
� Unterstützung örtlicher/betrieblicher Aktionen

Ort/Betrieb
� Planung und Durchführung örtlicher/betrieblicher

Aktionen in Abstimmung mit dem Fachbereich im
Bezirk

� Beteiligung an und Unterstützung von zentralen,
regionalen und bezirklichen Aktionen

25. Budgetverantwortung und Personaleinsatz

Bund
� Planung und Steuerung des Fachbereichsbudgets

auf Bundesebene sowie des fachbereichsbezoge-
nen Personaleinsatzes 

� Durchführung von fachbereichsbezogenen Sekre-
tär/innentagungen und -schulungen

Landesbezirk
� Planung und Steuerung des Fachbereichsbudgets

auf Landesbezirks- und Bezirksebene sowie des
fachbereichsbezogenen Personaleinsatzes

Bezirk
� Verantwortung des Unterbudgets für Sachkosten

auf Bezirksebene

26. Technologiepolitik und -beratung

Bund
� Entwicklung von Konzepten fachbereichsbezogener

Technologiepolitik und -beratung in Abstimmung mit
der Gesamtorganisation auf Bundesebene

Landesbezirk
� Durchführung der fachbereichsbezogenen Techno-

logiepolitik und -beratung in Abstimmung mit der
Gesamtorganisation auf Landesbezirksebene

Bezirk
� Durchführung der fachbereichsbezogenen Techno-

logiepolitik und -beratung in Abstimmung mit der
Gesamtorganisation auf Bezirksebene
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27. Gesundheits- und Arbeitsschutz

Bund 
� Entwicklung von Konzepten zur Förderung des fach-

bereichsbezogenen Gesundheits- und Arbeits-
schutzes in Zusammenarbeit mit der Gesamtorgani-
sation und deren Umsetzung auf Bundesebene

Landesbezirk
� Förderung des fachbereichsbezogenen Gesund-

heits- und Arbeitsschutzes in Abstimmung mit der
Gesamtorganisation auf Landesbezirksebene

Bezirk 
� Förderung des fachbereichsbezogenen Gesund-

heits- und Arbeitsschutzes in Abstimmung mit der
Gesamtorganisation auf Bezirksebene

Ort/Betrieb
� Förderung des fachbereichsbezogenen Gesund-

heits- und Arbeitsschutzes in Abstimmung mit dem
Bezirksfachbereich

28. Förderung ehrenamtlicher Gremien

Bund 
� Begleitung und Unterstützung der Bundesfachgrup-

penvorstände 
� Koordination der Fachgruppenarbeit
� Durchführung zentraler Workshops und Projekte zu

fachbereichs- oder fachgruppenspezifischen Themen
� Steuerung und Koordination der fachbereichsbezo-

genen Arbeit in den Landesbezirken und Fachgrup-
pen

Landesbezirk
� Begleitung und Unterstützung der Landesbezirks-

fachgruppenvorstände 
� Steuerung und Koordination der fachbereichsbezo-

genen Arbeit in den Bezirken und Fachgruppen
� Durchführung regionaler Workshops und Projekte

zu fachbereichs- oder fachgruppenspezifischen The-
men

Bezirk 
� Begleitung und Unterstützung der Bezirksfachgrup-

penvorstände
� Koordination der bezirklichen Fachgruppenarbeit

29. Betriebliche Sozialpolitik

Bund
� Entwicklung von Konzepten für die fachbereichsbe-

zogene Sozialpolitik in Zusammenarbeit mit der
Gesamtorganisation und deren Umsetzung auf Bun-
desebene

Landesbezirk
� Durchführung der fachbereichsbezogenen Sozial-

politik in Abstimmung mit der Gesamtorganisation
auf Landesbezirksebene

Bezirk 
� Durchführung der fachbereichsbezogenen Sozial-

politik in Abstimmung mit der Gesamtorganisation
auf Bezirksebene

30. Vertretung in Selbstverwaltungseinrichtungen

Bund 
� Mitwirkung bei der Besetzung bzw. Besetzung der

dem Fachbereich in ver.di zustehenden Plätze in
Selbstverwaltungseinrichtungen der Branche

Landesbezirk
� Mitwirkung bei der Besetzung bzw. Besetzung der

dem Fachbereich in ver.di zustehenden Plätze in
Selbstverwaltungseinrichtungen der Branche

Bezirk 
� Mitwirkung bei der Besetzung bzw. Besetzung der

dem Fachbereich in ver.di zustehenden Plätze in
Selbstverwaltungseinrichtungen der Branche

Ort/Betrieb 
� Mitwirkung bei der Besetzung bzw. Besetzung der

dem Fachbereich in ver.di zustehenden Plätze in
Selbstverwaltungseinrichtungen der Branche

31. Vertretung in Selbsthilfeeinrichtungen von
Unternehmen

Bund 
� Entwicklung von Konzepten für die Mitwirkung in

Selbsthilfeeinrichtungen der Unternehmen sowie die
Besetzung der entsprechenden Positionen

Landesbezirk
� Besetzung von Positionen in Selbsthilfeeinrichtun-

gen der Unternehmen im Fachbereich auf Landes-
bezirksebene

Bezirk 
� Besetzung von Positionen in Selbsthilfeeinrichtun-

gen der Unternehmen im Fachbereich auf Bezirks-
ebene

Ort/Betrieb 
� Besetzung von Positionen in Selbsthilfeeinrichtun-

gen der Unternehmen im Fachbereich auf Betriebs-
ebene

32. Kooperation mit anderen DGB-Gewerkschaf-
ten, zu denen sich aufgrund des Organisa-
tionsbereiches Schnittstellen ergeben, in
Zusammenarbeit mit der Gesamtorganisation

Bund 
� Kooperation mit anderen DGB-Gewerkschaften, zu

denen sich aufgrund des Organisationsbereiches
Schnittstellen ergeben, in Zusammenarbeit mit der
Gesamtorganisation
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33. 0Interne Kommunikation

Bund 
� Sicherung des fachbereichsinternen Kommunika-

tionsflusses zu den Ebenen des Fachbereichs sowie
die zentrale Informationssammlung und -bereitstel-
lung

Landesbezirk
� Sicherung des fachbereichsinternen Kommunika-

tionsflusses zum Fachbereich in den Bezirken bzw.
auf Bundesebene

Bezirk 
� Sicherung des fachbereichsinternen Kommunika-

tionsflusses zu den Orts- und Betriebsgruppen im
Fachbereich bzw. zum Fachbereich auf Landesbe-
zirksebene

Ort/Betrieb 
� Sicherung des fachbereichsinternen Kommunika-

tionsflusses zum Fachbereich auf Bezirksebene
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